
Praxis der direkten Demokratie

von 1921 enthaltenen Bestimmung aus, dass allen Gemeinden mit mehr

als 300 Einwohnern ein Landtagsmandat zustand (Gemeindequorum).*5

Dieser Volksentscheid wurde per dringlichem Landtagsbeschluss auch

konkretisiert und umgesetzt (LGBI. 1932.009). Schliesslich wurde das
Verhältniswahlrecht mit Landtagsbeschluss ohne Volksabstimmung 1939
eingeführt, nachdem die gemeinsame Proporz-Initiative der beiden Op-
positionsparteien Christlich-soziale Volkspartei und Liechtensteiner

Heimatdienst von 1935 noch gescheitert war, allerdings mit 47,3 Prozent

Ja-Stimmenrelativ knapp.99 Die Gemeindequoren wurden mit dem Be-

schluss von 1939 wieder aufgehoben. Der Versuch, mittels einer Ge-

setzesinitiative 1945 das Proporzwahlrecht wieder abzuschaffen, schei-

terte, da die notwendige Zahl an Unterschriften nicht zustande kam.*57

1973 wurde das Verhältniswahlrecht modifiziert. An die Stelle des

vormaligen Listenproporzes trat nun der Kandidatenproporz.5? Dieser

Wahlrechtsinderung war ein lingeres Tauziehen zwischen der FBP und

der VU vorausgegangen, welches in die Zeit des Mehrheitswechsels von
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aus dem Archiv Dr. Wilhelm Beck, freundlicherweise von Rupert Quaderer zur Ver-
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457 Dem Initiativkomitee gehörten zehn Bürger aus Balzers an: Georg Vogt, Albert

Vogt, Josef Vogt, Franz Frick, Gilbert Vogt, Hans Kindle jun., Josef Eberle, Josef
Büchel, Linus Eberle und Alois Frick. Das Initiativbegehren wurde am 28. März
1945 von der Regierung kundgemacht (Liechtensteiner Vaterland vom 31. März

1945, S. 3). Die Verfassungsänderungen und Anderungen im Volksrechtegesetz zur
Einführung des Verhältniswahlrechts (LGBI. 1939.003 und .004) sollten rückgängig
gemacht werden und der vormalige Zustand wieder hergestellt werden. Im Liechten-

steiner Vaterland wurde Ende März und im April 1945 eine Artikelreihe zu den Vor-
zügen des Proporzwahlrechts publiziert. Am 16. Mai 1945berichtete die gleiche Zei-

tung: «Wie man hórt, wurde die Initiative gegen das Verháltniswahlrecht erst am

letzten Montagbei der fürstlichen Regierung eingereicht, trotzdem die Frist bereits
am Samstag abgelaufen war. Da an letzterem Tagedie erforderlichen 600 Unterschrif-

ten noch nicht beieinander waren, wurde die Unterschriftensammlung auch noch am
Samstagabend und am Sonntag fortgesetzt. Die nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist abgegebenen Unterschriften sind hinfällig. Das Initiativbegehren ist somit
als nicht zustande gekommen zu betrachten.» Anders dagegen das Liechtensteiner

Volksblatt am 15. Mai 1945: «Wie man hört, sind innert der gesetzlichen Frist die

erforderlichen 600 Unterschriften für die am 23. März eingereichte und am 31. März

publizierte Initiative zustande gekommen und wurden die Unterschriftenbogen
heute Montag bei der Regierung zur Weiterleitung an den Landtag übergeben.»
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